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Rechtsprechung 
 
 
776: Abzug der Einkäufe vom steuerbaren Einkommen bei Kapitalauszahlung 
innerhalb von drei Jahren 
 
(Hinweis auf ein Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 12. 
März 2010, 2C_658/2009 und 2C_659/2009; Entscheid in deutscher Sprache) 
 
(Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG, Art. 9 Abs. 2 lit. d StHG, Art. 79b Abs. 3 BVG) 
 
X., geb. 1943, leistete 2004 bis 2006 drei Einkaufsbeiträge an seine Pensionskasse. Im Juli 
2007 zahlte ihm die Kasse einen Teil seiner Leistungen in Kapitalform aus und den Rest in 
Form einer monatlichen Rente, wobei der Kapitalwert dieser Rente den drei Einkaufs-
beträgen zuzüglich Zinsen entsprach. 
 
Die drei Einzahlungen 2004 bis 2006 wurden von den Steuerbehörden wegen 
Steuerumgehung weder bei der Staatssteuer noch bei der direkten Bundessteuer als Abzüge 
vom steuerbaren Einkommen zugelassen. 
 
Nach Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG, Art. 9 Abs. 2 lit. d StHG und § 34 Abs. 1 Ziff. 6 des Gesetzes 
des Kantons Thurgau vom 14. September 1992 über die Staats- und Gemeindesteuern 
(StG) werden die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und 
Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge von den Einkünften abgezogen (vgl. auch Art. 81 Abs. 2 BVG). Die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt den Abzug aber dann nicht zu, wenn eine 
Steuerumgehung vorliegt, insbesondere bei missbräuchlich steuerminimierenden, zeitlich 
nahen Einkäufen und Kapitalbezügen in/von Vorsorgeeinrichtungen. Das Ziel eines Einkaufs 
von Beitragsjahren besteht im Aufbau bzw. der Verbesserung der beruflichen Vorsorge. 
Dieses Ziel wird namentlich dann offensichtlich verfehlt, wenn die gleichen Mittel kurze Zeit 
später – bei kaum verbessertem Versicherungsschutz - der Vorsorgeeinrichtung wieder 
entnommen werden. 
 
Vorliegend führten die eingezahlten Beträge zu einer monatlichen Rente und nicht wie beim 
klassischen Missbrauchsmodell zu einer Kapitalauszahlung. Entscheidend ist aber, dass 
auch hier kurz nach den Einzahlungen ein grösserer Betrag wieder als Kapital ausbezahlt 
wurde, woraus eine gezielt vorübergehende und steuerlich motivierte Geldverschiebung in 
die 2. Säule anzunehmen ist. Es wurde nicht die Schliessung einer Beitragslücke angestrebt, 
sondern die Pensionskasse als steuerbegünstigtes Kontokorrent zweckentfremdet. Die 
Gestaltung muss gesamthaft als ungewöhnlich und zumindest wenig sachgerecht beurteilt 
werden und hätte zu einer ins Gewicht fallenden Steuerersparnis geführt. 
 
Für die Einzahlungen von 2004 und 2005 ist ein Abzug vom steuerbaren Einkommen somit 
aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Steuerumgehung ausgeschlossen. 
 
Der Einkauf im Jahr 2006 ist aufgrund des am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Art. 79b 
Abs. 3 BVG zu beurteilen. Dieser bestimmt: 
 
"3 Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der 
nächsten  drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden." 
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Art. 79b BVG ist zwar eine primär vorsorgerechtliche Norm, beruht aber klar auf 
steuerrechtlichen Motiven. Er übernimmt und konkretisiert die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung zur Verweigerung der Abzugsberechtigung wegen Steuerumgehung. Die 
dreijährige Kapitalrückzugssperre ist nicht als eine notwendigerweise direkte Verknüpfung 
zwischen dem Einkauf und der Leistung zu verstehen, denn die in die Vorsorgeeinrichtung 
einbezahlten Beträge werden nicht ausgesondert und die Leistungen aus 
Vorsorgeeinrichtungen nicht aus bestimmten Mitteln, sondern aus dem Vorsorgekapital der 
versicherten Person insgesamt finanziert. Deshalb ist jegliche Kapitalauszahlung in der 
Dreijahresfrist missbräuchlich und jede während der Sperrfrist erfolgte Einzahlung vom 
Einkommensabzug ausgeschlossen. Folglich ist auch der Einkauf im Jahr 2006 nicht 
abzugsberechtigt. 
 
Konsequenz aus diesem Entscheid: 
 
Das Urteil äussert sich zur steuerrechtlichen Tragweite von Art. 79b Abs. 3 BVG. Demnach 
werden die Steuerbehörden den Abzug des Einkaufsbetrages vom steuerbaren Einkommen 
dann nicht mehr zulassen, wenn innert der Sperrfrist ein Kapitalbezug erfolgt. 
 
Die vorsorgerechtliche Frage, ob nach einem Einkauf ein Kapitalbezug möglich ist, ist vom 
Urteil des Bundesgerichts hingegen nicht betroffen; die Mitteilungen über die berufliche 
Vorsorge Nr. 88, Rz. 511, bleiben anwendbar. Das bedeutet, dass die Kapitalauszahlung 
vorsorgerechtlich weiterhin zulässig bleibt, jedoch mit den entsprechenden steuerrechtlichen 
Konsequenzen für die versicherte Person. 
 
Internet-Link für die Analyse der Schweizerische Steuerkonferenz : 
http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/Analyse_BGE_BVG_20101103.pdf   
    


